
Mißliche Lehre
im Zusammenhang.

Auf Allerhöchsten Befehl für die Bedürfnisse der 
jetzigen Zeit umgearbeitet und zu einem

allgemeinen Lehrbuch
in den niedern Schule« der Preußischen Lande elngerlchtet.

Mit Kinigl. P reich allergnSdigstem «uSschlirßendem Hrivilegi'mn■

Im Verlage bei G. Reimer in Berlin



Privilegium,
2bir Friedrich vo» Gotte- Gnade» Kölila k» Pren-sn, 

Markgraf r« Brandenburg/ de- heil. Römischen Reich- Erzküm, 
merer unb Kurfürst/ söuverainer unb oberster Herrsg von Schlehe»/ 
souverainer Prinz von Oranien, Neofchatrl und Valengrn, rote 
auch der Grafschaft Glaz; in Geldern, Magdeburg, Cleve/ Jü
lich, Berg, Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden, zu 
Mecklenburg und Crosse» Herzog; Burggraf zu Nürnberg, Fürst 
Mi Halberstadt, Menden, Cami«, Wenden, Schwerin, Rakedurg, 
Ostfriesland und Mirs; Graf von Hohenzoller», Ruppen, der 
Mark, Ravensberg,'Hohenstein, Tecklenburg/ Schwerin, Lingen, 
Büre» und Leerdam; Herr zi Ravenstein, der Lande Rostock, 
Staraard, kauenburg, Bütow, Arlay und Breda rc. re. re.

Dhun kund und süßen hiermit ru wissen. Nachdem der Würdige und Hoch- 
gelahrte, Unser Ober-Consistvr,al -Rath und Lieber Getreuer, Johann Julius 
Hecker, Namen- der hiesigen Real-Schule uns ollerunterthanigst vorstellig ge
macht hat, waSgestalt die Buchhandlung gedachter Real-Schule, die in Unterm 
emanieren General - Land, Schul - Reglement vom "len August »763. Z. 10. best 
nennten Schult» Bucher: namentlich

Da- neue Testament, die Biblische GebetSübuna genannt-
Den zergliederten und erklärten Katechismus Luther», 
Die christliche Lehre im Zusammenhang,
Das Lrhrbüchtein zum Unterricht für Kinder auf dem Lande, 
DaS neu errichtete Buchstabier, und LescbüchleiN,
Den zweiten und dritten The«l des Berlinischen Schulbuches re re. 

nach vorgängiger Approbation .Unsers Ober, Tonststorn, theils bereits 
wirklich gedrucker, theils anuoch un.er der Presse, habe mit allekuntekthaiiigster 
Bitte, Wir wollten gnädigst geruhen, gedachter Buchhandlung der Real-Schule 
über den Druck und Verlag geregter Bucher, da sothaner Druck der Buchvaud- 
>ung bereits ein ansehnliches gekostet, zu Evmrung alles besorglichen Nachdrucks 
ein Privilegium allerhuloreichst zu ertheilen.

Als haben Wir dl-sem Suchen um so weniger zu deferiren Anstand genommen, 
alS Wirvon gedachter Rear.Schule allen Schaden abzuwenden äußerst beflissen sind. 

Wir thun auch solches hiermit und Kraft dies-§, privilegiren und HSgnadi- 
Qtn Eingangs beregte Buchhandlung der Real-SchUle dergestalt und alw, daß 
außer derselben Niemand so wohl in Unserm Königreiche Preußen und Kurfürsten, 
thum Brandenburg, alS auch in allen» Unsern übrigen Provinzen und Landen, 
sey Buchhändler, Buchdrucker, Buchbinder oder sonst Jemand, vprerwabn 
Bucher weder ganz noch zum Theil oder EstrackS, weise zu drucken, noch ohne 
Genehmigung der Realschule zu verlegen, weniger die Eremplaria, so etwa 
außer Unsern Landen von andern nachdrucket und Verleger seyn merbten, »n 
Unsere Landen einzuführen, daselbst zu distrahlren, heimlich oder öffentlich zu 
verhandeln oder zu verkaufen, b-fugt seyn solle bey ConfiScativn aller 
Etemplatien, sie möpen bey dem Verkäufer oder Käufer gefunden und ange
troffen Werden, wie auch bey Em hundert Ducaten Geld-Strafe, wovon die 
Hälfte Unserm Fisco und die andere Halste nebst den Ezemplarien der von 
Uns pkivilegirren Buchhandlung der Real-Schule zu'entrichten

Wir und unsereNachkommen Wüllen auch mehrgedachte Buchhandlung bien 
bey gnädiglich schuhen, handhaben und erhalten; Gestalt Mir dann allen Unsern 
Regierungen, Magisträten, Gerichts,Obrigkeiten hiermit allergnadigst und 
ernstlich anbefehleu, soicheö an Unserer Stait gleichfalls zu thun, über dieses 
Unser Privilegium gebührend zu halten, und Vte/emgen, so dawider handeln, 
mir vorerwähnter Strafe unnachlaffig anzusehen.

Dahingegen aber soll mehrgedachte Buchhandlung der Real-Schute schuldig 
und gehalten seyn, oberwähnte Bucher fleißig eorngiren zu lassen, und selbige 
um einen billigen PrerS zu verkaufen, nicht weniger von iebem Druck und For
mat derselben SechS Cxemplarien an Unser LehnS-Archiv, w>e auch die ge< 

ähnlichen Ezem-larißN au Unsere Bibliothek allhier bey Verlust dieses Privilegs, 
richtig einiuhefern.

Getreulich sondern Gefährde; Jedoch UnS an Unsern und sonst Männigtich an 
feinen Rechten ohne Schaden. A

Urkundlich unter linieret Eigenhändigen Unterschrift und -ufgedruckte« Kö« 
N,glichen LehnS-Siegel

So gegeben und geschehen. Berlin len 17. Febr. 
Friedrich. <L. S.)



Vorbericht.

Hut ätltit ©c^töierigteiteti tel Einführung 

eine- allgemeinen Lehrbuchs der Religion la 
die niedern Schuten auszuweichen, haben Se. 
Majestät, unser allergnädtzster König, befoh
len, daß das bekannte Buch, die Christliche 
Lehre im Zusammenhänge, neu bearbeitet, 
und für die Bedürfnisse jeßigee Zeit zweckmä
ßiger eingerichtet würde.

A 1 Dieses



4 Vorbericht.
Dieses Lehrbuch ist schon seit beinahe 30 

Jahren in -en Schulen mit wahrem Nutzen 
gebraucht worden, und den meisten Schulleh« 
rern und Predigern ist es bekannt. Wenn dl« 
so auch die Allerhöchst anbefohlne Beibehal« 
kung der Einrichtung und Abtheilungen dieses 
Buchs die neue Bearbeitung desselben nicht 
wenig erschwerte: so war es doch Pflicht, auf 
-en Nutzen im Ganzen zu sehen, und also al
les stehen zu lassen, was nicht nothwendig 
geändert werden durfte. Wem es um die 
teilte, selig machende Wahrheit des göttlichen 
Worts zu thun ist, den wird die preiswürdige 
Absicht des Monarchen, der, ganz mit Recht 
die Besorgung des wahren Volksunterrichts 
als eine wesentliche Pflicht seiner Regierung 
betrachtet, zum Lobe Gottes erwecken. Treue 
Lehrer werden die Anleitung zum wahren Un
terricht in diesem allgemeinen Katechismus sehr 
leicht finden. Den Kindern muß dieses Buch 

gleich



Vorbericht. $

gleich vom Anfang an, sobald sie lesen kön
nen, gegeben werden. Und in den Schulen 
«ruß es immer zur Uebung im Lesen gebraucht 
werden, damit es die Kinder, durch das ösi 
terere Hören und Lesen, sich möglichst bekannt 
machen. Die angeführten Sprüche müssen 
die Kinder in der Bibel ausschlagen, mrd zu 
Hause auswendig lernen.

Der beigefügte Katechismus von Luther» 
bleibt das allgemeine Glaubensbekenntniß, mit 
welchem jedes Mitglied der Evangelisch-Luthe
rischen Gemeine hinlänglich bekannt seyn muß.

Die Verzeichnisse der auf jeden Monat 
zum Singen und Auswendiglernen bestimmten 
Lieder sind gleichfalls beibehalten worden; und 
Schullehrer sind verpflichtet, die Kinder auf diese 
Art mit guten Liedern bekannt zu machen.

Der



6 Vorberichk.

Der Herr, der allen Menschen durch Er» 
kenntuiß der Wahrheit geholfen wissen will, 
segne den Gebrauch diese- Lehrbuch- zur all« 
gemeinen Ausbreitung des Heils und der gläu
bigen, in wahrer Gottseligkeit thätig zu be« 
weisenden Verehrung seine- allerheiligsten Na« 
men-, und seiner unaussprechlichen Gnade in 
Christo Jesu.

Berlin, den 23. Jan. 1792,



Von der christlichen Lehre überhaupt.

i. Was ist di« christliche Lehre?

e
in« Unterweisung zur Seligkeit, durch den Glam 
den an Jesum Christum. 2. Tim. Z, »5-17. 

r. Wodurch unterscheidet sie stch von andern. Lehren? 
Sie zeigt dem Menschen, wie uwfe ig ihn die 

Sünde gemacht; was Christus zu feiner Errettung 
gethan hat; und wie er sich durch Christum soll feelig 
machen lassen. 2. Cor. 5, 19 = 21. 

3. Wie kann man von der Wahrheit dieser Lehre gewiß 
werden?

Durch die Ueberzeugung, daß sie von Gott ist, 
d. h., daß sie von Gott den Menschen geoffenbaret 
ist, Äoh. 7,16. 17, Ps. 94, 10,

4. W'« hat sich Gott den Menschen geoffenbaret? 
i. Durch die sichtbare Welt; deren Einrichtung, 

sowohl im Ganzen als in den Theilen, die Natur 
genannt wird. Röm. 1, 19. 2y. Kap." 2, 14. 15. 
Hebr. 3, 4. Hiob 12,7.

2. Durch die heilrge Schrift; die auch die Bi
bel und das Wort Gottes genannt wird; in welcher 
schriftlich ausgezeichnet ist, was Gott ;» Menschen 
und durch Menschen geredet hat, um sich ihnen auf 
die leichteste und vollständigste Art zu erkennen zu 
geben. Pf. 85/ s« Pf. H9/ izo. Hebr. r, i. 2. 

A 4 5. Was



8 Von der christlichen Lehre überhaupt

„ f. Was ist als» bl- bringe Schrift? 
Eine Sammlung von Büchern, dre aus göttlicher 

Eingebung geschrieben sind, uns zur Seligkeit zu um 
verweisen. Ps. 102,19. Joh. 20, 31. 2. Tim. 3,16.

6. Woher kann men gewiß seyn, baß die heilige Schrift von 
Gott ist?

1. Die Verfasser derselben haben ausdrücklich be
zeugt, daß sie nicht ihre eigenen Gedanken, sondern 
nach unmittelbarem Befehl, Antrieb, Erleuchtung und 
Regierung Gottes geschrieben haben. 1. Cor- 2, 9. 
10., 15. Matth. 22, 43. Und Gott Hal ihre Aus
sagen durch Wunder, Hebr. 2,3. 4. und durch Weiss«- 
gungen, die niemand, als er selbst, hat vorher wis
sen und in Erfüllung bringen können, bestätigt. 2 Petr, 
r, 19- 8I- Jes- 42, & 9.

2. Der Inhalt ihrer Lehre selbst bekräftiget ihre Gött
lichkeit. Joh. 5, 39.40. Gesch. 10, 43. Ps. 95, 5. 
Joh- »7,17-

3- Die eigene Erfahrung der Menschen muß sie 
belehren, daß Gort noch beständig durch dieselbe wirkt, 
und so wohl seine Drohungen als Verheißungen 
wahr macht. Irrem. 23, 29. Jos. 21, 45.

MttNttk. r. Die Bücher der heil. Schrift sind theils vor, 
theil» nach Christi Geburt geschrieben. Erstere w 
femmen werden das Alte, letztere aber da- neue 
Testament genannt.

1» Die Bücher des alten Testaments sind in Hebräischer, 
die des Neuen Testament- aber in griechischer Spra, 
<6e verfaßt, und beide in der Folge in andern Spra
chen übersetzt worden.

». Einige Bücher sind d'rr heil. Schrift beigefügt worben, 
welche nichr au- göttlicher Eingebung geschrieben 
sind, und apokryphische Bücher genannt werden.

7. Wie muß man die heil. Schrift anfehen und gebrauchen? 
Al» Gottes wort, r. Thess. 2,13. das uns lehrt, was 

wtr glauben, und wie wir leben sollen, I. Joh. 3, 2 5* 
und



Von der christlichen Lehre überhaupt. 9 

und als die einzige Vorschrift. Gal-1, 8- 9. nach wel
cher wir dereinst sollen gerichtet werden. Jvh. ia, 48. 

Von der christlichen Glaubenslehre 
insonderheit.

8. Was ist di« christlich« Gl-ubenSlehr«? 
Der in der heil. Schrift enthaltene Unterricht von 

dem, was wir als Christen glauben (d. i. auf Gottes 
Zeugniß als wahr annehmen) sollen- Hebr. n, 6. Die 
entgegen gesetzten Gesinnungen sind Unglaube, 2. Petr. 
3,3-5- '-Tim. 6,3-5. Aberglaube 5. Mos. 18,10.11. 
Leichtgläubigkeit 1. Joh. 4. i. Von diesem Glauben 
ist aber der gerecht und selig machende Glaube an 
Christum wohl zu unterscheiden. (Jak. 2, ig.); von 
welchem unten geredet werden wird.

9. Welche» sind die vornehmsten Glaubenslehren brr hell. 
Schrift?

Die Lehre von Gott, von den Engeln, und von 
dem Menschen.

Von Gott
lehrt die heil. Schrift sein Daseyn, sein Wesen, 

seine Eigenschaften und Werke.
10. Was lehrt die heil. Schrift von dem Daseyn Gottes? 
i. Sie bekräftiget das, was die Menschen davon 

schon aus der Natur wissen können, nämlich: daß 
Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottr 
heil an der Schöpfung der Welt ersehen wird; und 
daß die Menschen durch ihr eigenes Gewissen, noch 
mehr aber durch die Erfahrung seiner Vaterliebe da
von überzeugt werden können. Röm. 1, 19, 20. Kap. 
2, 14. 15. Ps. 34, 9. 

A 5 2. Sie


